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Bruck an der Mur, am 24. November 2009 

 

Öffentliche Kundmachung 
 

Gemäß § 92 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung 1967, 
LGBl. Nr. 115, in der derzeit geltenden Fassung, 

wird kundgemacht: 
 
Der Gemeinderat der Stadt Bruck an der Mur hat in seiner ordentlichen und öffentlichen 
Sitzung vom 19. November 2009 unter Punkt 7.) der Tagesordnung für den Bereich 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße gemäß § 43 Abs. 1 lit. b) in Verbindung mit § 94 d Ziff. 4 
der StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960, i.d.g.F. und § 40 Abs. 2 Ziff. 8 der Steiermärkischen 
Gemeindeordnung 1967, LGBl. Nr. 115/1967, i.d.g.F., nachstehende Verkehrsverordnung 
beschlossen: 

 
Halte- und Parkverbot 

mit der Zusatztafel 
„gilt nur an Wochenmarkttagen (mittwochs und samstags) in der Zeit von 5.00 Uhr 

bis 9.00 Uhr ausgenommen Marktfahrer mit Sondergenehmigung“ 
auf deren Länge Kreuzung Kirchplatz bis Schillerstraße auf der westlichen Seite 

 
 
Die vorangeführten Verkehrsbeschränkungen treten mit der Aufstellung der erforderlichen 
Verkehrszeichen in Kraft und werden damit sämtliche in diesem Bereich bisher 
bestehende Verkehrsverordnungen aufgehoben.  

 
 
 
Für den Gemeinderat 
der Stadt Bruck an der Mur: 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
 
Bernd Rosenberger 

 

 

 


